
Seite 1/1 
 

Schweizer Pokerverband, Wysshölzlistrasse 28A, 3360 Herzogenbuchsee 

 

25.08.2022              www.spov.ch
  

 
SPOV Entschädigungsreglement 

 
 
Das Entschädigungsreglement regelt wie die Vorstandsmitglieder und die vom SPOV beauftragten 
Funktionäre, Experten, Sachverständige entschädigt werden. 

1 Vorstandsmitglieder 

1.1 Für normale Vorstandssitzungen bekommt jedes Teilnehmende Vorstandsmitglied CHF 50.00 
als pauschale Entschädigung. Darin enthalten sind Fahrt- und Verpflegungsspesen. 

1.2 Für ausserordentliche Vorstandssitzungen werden die effektiven Ausgaben vergütet. Entwe-
der die entstandenen Kosten der ÖV nach Beleg oder pro km CHF 0.60, sowie allfällige Ver-
pflegungskosten nach Beleg, sowie ein Sitzungsgeld von CHF 30.00. 

1.3 Für Vorstandssitzungen wird pro Jahr eine zusätzliche Verpflegungspauschale CHF 80.00 pro 
Vorstandsmitglied ausbezahlt. Der Betrag wird pro Rata gekürzt, wenn ein Vorstandsmitglied 
nicht alle Sitzungen besucht hat. (Arbeitsessen) 

2 Abteilungsleiter 

2.1 Für normale Abteilungssitzungen wird an die teilnehmenden Personen eine pauschale Ent-
schädigung von CHF 30.00 ausgerichtet. Weitere Ansprüche bestehen nicht. 

2.2 Jeder Abteilungsleiter hat pro Jahr und Person CHF 35.00 zur Verfügung, um mit seiner Mann-
schaft ein Abteilungsessen durchzuführen. 

3 Funktionäre, Experten, Sachverständiger 

3.1 Werden nach den abgeschlossenen Verträgen oder Vereinbarungen entschädigt. Die Ab-
rechnungen müssen vom betreffenden Abteilungsleiter und dem Präsidenten visiert werden. 

4 Gemeinsame Bestimmungen 

Alle Auszahlungsbelege müssen Buchhaltungskonform erstellt und visiert werden. Die Visierung 
erfolgt durch den Präsidenten für Vorstandsausgaben, Durch die Abteilungsleiter für Abteilungs-
aus-gaben und bei Funktionären, Experten, Sachverständigen, durch den betreffenden Abteilungs-
leiter und den Präsidenten. 
 
Die Auszahlung erfolgt nach Eingang der Belege durch die Finanzabteilung entweder in Bar (Vo-
ranmeldung) oder per Internetbanking. 
 
Dieses Spesenreglement wurde an der Vorstandssitzung vom 29. August 2017 genehmigt und tritt 
sofort in Kraft. 
 
 
 
Der Präsident         Der Vizepräsident 
 
 
 
René Ruch         Martin Frank 


